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Großherzoglich Badisches

Anzeige - Blatt
f ü r d e n

See , Donau , Wiesen » und Drcisam - Kreisl
Nro. 60. Mittwoch den 28. Iuly 1813.

Mit Grvßherzoglich Badischem gnädigstem Privilegio »

Verfügung des Direktorii des Dreisamkreises.
( Die Republikation der Verordnung über den Giftverkäuf betreffend . )

K . D . Nr . H2 iz . Vermög Erlasses des Hochpreißlichen Ministem baS Innern Lan -
deSpolizcydepartement vom 7ten Iuly l . I . Nr . 4189 . wird nachstehende hohe Verordnung
vom 24ten März 1808 , den Verkauf der Giftwaaren betreffend , und die darauf Bezug ha¬
benden § § . der Apothckeroidnung mit dem wiederholt öffentlich bekannt gemacht , daß dieje¬
nigen , die diesen Vorschriften zuwider handeln , schärfstens bestraft und in großen Fällen selbst
criminalisch behandelt werden würden .

Nachdem anhero vorgetragen worden ist , daß sowohl Fliegenstekn als Krähenaugen von
den Kauflcuten und Krämern in Läden nnd in wandernden Krambuden verkauft werden ,

. beyde - aber zum Fabrikationsgebrauch nicht nökhig , und zum Hausgebrauch entbehrlich und
durch andere unschädliche Mittel leicht zu ersetzen sind , ( wie dann statt deS Fliegensteins zum
Mückenfangen ein Absud des Quaffiaholzes in weiten Gefäßen , oder ein gemeiner Juckersy ,
rup in Glasern mit ganz engem Hals hinlängliche Dienste thut ) so haben alle Untcrpolizey ,
Behörden in ihrem Bezirk zu verordnen und genau darauf zu sehen , daß die Kauflente ,
auch sitzende und wandernde Krämer , Fliegenstcin und Krähenaugen unter ihren verkaufen¬
den Maaren zu führen , aufhöreu , und jeder , der vier Wochen nach Verkündung dieses der¬
gleichen noch führen werde , für jeden UeberweisungSfall mit 10 ReichSthaler gestraft werde ,
vorbehälrlich schärferer Strafe , wann Unglück durch Verkauf angerichtet worden wäre . We¬
gen derjenigen giftartigen Maaren , die zum GcwerbS . und Fabrikationsgebrauch dien . n , alS
rokhen Arsenik , Auripigment oder gelben Arsenik , weißen Arsenik , Gummigutti , Sublimat
und dergleichen , ist allen wandernden Krämern , auch solchen kleinen sitzenden Krämern , die
nicht Buch und Rechnung über ihren Handel führen , alles Halten und Verkaufen dieser
Maaren bev gleicher Strafe , wie oben gemeldet ist , untersagt ; den ordentlichen Krämern
aber , die Buch und Rechnung führen , noch mehr also denen Kausleuten und Großhändlern
bleibt deren Führung und Verkauf erlaubt , jedoch daß sie die in der Großherzvglichen Apo¬
thekerordnung Art . 40 , 42 , 42 , 53 und 66 . vorgeschriedene Vorsichten genau und de» Ver ,
Meldung der in letzterem erwähnten Strafe beobachten , weswegen alle Provinz - und Be ,
zirksblätter , zur allgemeinen Kenntniß , jene Stellen der Apothekerordnung in einer ihrer
nächst n Nummern nachrichtlich abzudrncken haben . Verordner im Großherzoglichen Geheim .
Rath , Departement der Polizey , Karlsruhe den 24 . Merz 1808
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§. 40.

Arzneymittel , welche bekannt dafür sind ^ daß sie zu Begchunq gewisser Verbrechen , z. E .
zur Giftmlscherey mißbraucht werden , ingleichen welche drastischer Eigenschaft sind , oder welche
gar Gifc enthaltenüberhaupt , keine , weiche schon in geringer Gabe gebraucht , von gefährlicher
Amkunz auf den Orgcmismnm des menschlichen Körpers sind , dürfen im Handverkauf , d. h.
auf ein bloßes , unter dem Namen der Waare geschehendes Erfordern nieinals abgegeben
werden , und auf Bestellung , d . h . mittelst Vorlegung einer A zneysorschrist oder Rcceptcs nur
alsdann , wenn das Recept von einem innländisch . approbirten Arzt , oder auf dessen aus¬
drücklich darinn geirannte Gciirhmhaltung von einem Oberwundarzt des Landes , ingleichen ,
wenn es von einent Thirrarzt für Vichcuren , endlich dafern es für Ausländer verlangt wird /
wenn cs von einem im Ausland öffentlich approbirten , dem Apotheker bekannten Arzt ausge .
fertiget ist . Auch darf eine dergleichen Arzney ohne neue Verordnung des Arztes nicht wieder¬
holt werden .

Z. 42.
Jene giftige , oder stark drastische Stoffe , welche außer dem Arzneygcbrauch auch noch zu

Gewerben , oder häuslichen Bedürfnissen dienen , solle» , wenn sie dazu verlangt werden , an¬
ders nicht abgegeben werden , als wenn der Verlangende rin Gelehrter , Künstler oder Hand ,
werter , und daneben ein angesessener, , dem Apolhckcr wohl bekannter , unveriäumdeter Mann
ist , und ihm über den Empfang des Gifts , Fincn von ihm geschriebenen , oder doch unterschrie¬
benen Schern aushändiget , worinn der bestimmte Gebrauch , das Gewicht , auch Tag imd
Stunde des Empfangs genau bestimmt ist ; oder wenn der Verlangende einen Schein der Obrig .
kett , vrsPhysici , oder des Hausarztes brächte , daß ihm z» diesem , oder jenem bcnanntru
Gebrauch ein bestimmtes Quantum dieser oder jener Giftart nörhig , und über deren vorsich¬
tigen Gebrauch er belehrt sty, und wenn er nochmals Tag und Gründe dieses Empfangs un,
ter solchen Schein mit seiner Unterschrift beurkundet . Niemals dürfen dergleichen Giflwaaren
an Gesellen , Junge « oder Dienstboten v 'rabfolgt werken ; sondern , wenn der bestimmte Em¬
pfänger ein solcher wäre , dem Standes . Alters . oder Krankheilswegen , die seldstige Abholung
vom Apotheker nicht zugemuthet werden könnte , muß er es ihm selbst , oder durch einen »er.
pflichteten Gchülfen überliefern , oder , da es über Land abzuqeben wäre , an einen Ottsvorgc .
fetzte » , Wundarzt , oder sonst eine öffentliche Person wohl verschlossen und überschrieben zur
Ablieferung , und Quittungs » Erhebung senden . An unbekannte Ausländer darf eine G ftwaare
niemals , unb auch an bekannte nie anders , als unter den nämlichen Bedingungen und Vor .
sichten , wie an Jnnländcr , abgegeben werden . Solche , die zwar im Ort bekannt sind , aber
nicht dem Apotheker , kann er für bekannt behandeln , wenn sie einen angesessenen , vermöglichen
Mann des Orts milbringen , der für ihre auswärtige Angesessenheit , und für ihren guten Leu «
much zeugt , und zu dem Ende deren Gtftempsangsschem mikattcstirl .

§ . 43 .
/

'
So wie die Mischung und Verfertigung der Gistarzneyen » also auch die Ausgabe der

Gifte zu anderem Gebrauch , muß von dem Herrn oder Verwalter der Apotheke selbst unmit¬
telbar am Giflschrank geschehen ; sie müssen in schwarz bekleideten Schachteln , Steingeschirren ,
» dec Gläsern abgegeben werden , und ( wenn sic nicht zum Heilgcbrauch verordnet sind ; wo dann
der vervcdnete Arzt seine Patienten darüber zweckmäßig zu belehren wissen wird, ) so muß die
ausdrücklich « Benennung : Gift , mit Bezeichnung eines Todtenkopfs . zu der spccifischen Be .
nennung , wornach dasselbe begehrt wurde , in der Aufschrift bcygefetzt werden . Die Scheine
der Legitimation und des Empfangs müssen in dem Grftkästchen zum Beleg der hcrausgenom -
menen G '.fiportionen verwahrlich niedergelegt werden , bis sie bey der Visitation conzrollirt find,
« ud dann erst in die allgemeine Apothek . Registratur gelegt werden dürfen .

§ . 5Z .
Eö soll über diese ein eigenes , in de « Giftkästchen stet » liegende - Giftbuch gehalten
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werden , welches einerseits Anschaffung , andererseits Ausgabe Nachweisen soll , und in welche »der bey dem Empfang oder der Auspackung der Gifte gegenwärtig seyn sollende PhysicuSden nach Tag , Jahr , Empfangszeit , Bezugsquelle und Quantum eirizuschreibenden Einnahme -
Empfang attestiren muß , unv worinn nachmals das , was zum Receptiren oder Laborire «he ! ausgenommen wird , mit Meldung des ReceptS oder deS Produkt - , wozu es herausge »nvmmen wird , des Tags der Herausnahme und des herausgenvmmenen Quanti eingetragenwird , dasjenige aber , was zum Handverkauf abgegeben wird , nach Quantität , Tag der
Abgabe , Namen des Empfänger » und Nummer deS Empfangs » oder Abgabsscheinö einge »
zeichnet werden muß .

§. 66.
Den Apothekern all ein steht das Recht des Arzneyvcrkauss zu , es werde nun solchermit vvrräthlgcn , oder nach Vorschriften präparirten , mit in eigenem Verlag , oder in Com »

Mission führenden Arzneymitteln getrieben . Daher können a ) © reffe , oder Mittel , die bloS
zum Arzncygebrauch für Menschen oder Vieh dienen , von niemand ander - als von Apothe¬kern an andere Personen , als Apotheker verkauft werden , und soweit demnach Materialisten ,oder chemische Laboranten dergleichen führen , dürfen sie solche anders nicht , als an andereKaufleute und Materialisten oder Apotheker in angemessenen größer » Quantitäten zum Han¬del , niemals aber an irgend jemand zum eigenen Arzncygebrauch , noch an unberechtigtePersonen , zum Ausgeben als Arzney verkaufen , d ) Stoffe , die zu Gewerbes , oder Lebens¬bedürfnisse eben sowohl , als zum Arzneygcbrauch dienen , dürfen erjagte Händler an be¬kannte Leute , die keiner Pfuscherey verdächtig sind , und einen rechtmäßigen Gewerbs » oderHausbrauch Vorbringen , zwar abgebcn , aber niemals an irgend jemand außer an Apothek «berechtigte Personen zum Arzncygebrauch , oder in so kleinen Gaben , daraus ein solchesHvrhaben des Arznev » Gebrauchs eher , als eines jeden andern geschloffen werden möchte ;und sie müssen dabcy c ) soweit diese Stoffe unter die Gisiarren gehören , solche nie an an¬dere , als bekannte , mit diesen Maaren arbeitende Gewerkleute , und auch an solche anderenicht verkaufen , als daß sie in der Aufbewahrung . Absonderung , Ausgabe , Bebuchung undBescheinigung , die . nämliche Vorsichten bey Verlust ihres dcßfallsigen Handelsrechts beobachten ,welche hierobcn den Apothekern vorgechriedcn sind ; 6 ) Hausiren mit Arzncyen und mitStoffe » zur Arzncyvercitung , am wenigsten aber jene - mit Giften , oder drastischen Mitteln ,ist durchaus und streng verhören , da sich jemand an ein oder dem andern fehl finden ließe ,haben e ) die Apotheker das Recht , auf den Vorfall aller ihrer führenden , zum Arzneyge »brauch dienenden , oder sonst vnboterio, , Makerialwaarcn halb zu eignem Gewinn , und halbzum Dvrrheil der Ort » . Armenkasse zu klagen , welche Klage von der Polize » - Obrigkeit je¬den OitS ( dir übrigens auch Awtswegen , wo sie in Kcnnrniß käme , verfährt ) im Wegeder polizeylichen Untersuchung auf ihr Anbringen zum kürzesten untersucht und erledigt wer¬den muß .

Frcyburg den 26 . July rFiZ .
Großycrzoglich Badisches Direktorium deS DreifamkreifeS .von Roggendach . Güllmann .

Obrigkeitliche Aufforderungen .
Erneuerung des Hvpotbeker . br , chs ein Pfandrecht auf was immer für eine Artzu Gundelf ' nqe " . - d sty>n , dieses chr Recht a m Zicen und ZIsl ) Es w ' rd die Erneuerung des Gundel Anqust 0. I . Dvr oder Nachmittags vorfin -er Hybvolbckenduebg angeorduet , uny mit der bestellten Kommnstvn tm W 'rkltsbaus »urdem Anyang - wr öff iit ' ' che " rrennkn !« acdracht , Sonne in Kundetfingen um so gewisser amu .daß alle diejenigen , weiche für eine Forderung melden und rrnrNem lassen sollen , widrigen »
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vückfichtlich b« Pfandrechte derjenigen Forde¬
rungen , welche an den bestimmten Tagen nicht
angezeigt werden , die Pfandschreibercy Gun .
delfingen von der schuldigen Gewährleistung
losgezählt werben wird , und stch die Ausblei¬
benden die aus ihrer Unterlassung entstehenden
weitern Nachtheile selbst zuzuschrribcn haben .

Zugleich werden alle Pfandgläubeger ange .
wiesen , daß sie sowohfM Originalurkunden
über ihre mit Pfandrecht auf Liegenschaften in
der Gemarkung Gundelfingen versehene Forde -

rungcn , als auch Abschriften davon mitbringen ,
und beydes der Kommisfion vorlcgen sollen .

Freyburg den 17 . July 1813 .
Grvßhcrzogliches II . Landamt .

F . Molitor .

Schuldenltquida tionen .

Andurch werden alle diejenigen , welche an
folgende Personen etwas zu fordern haben , « n-
ter dem Präjudiz , aus der vorhandenen Masse
sonst keine Zahlung zu erhalten , zur Ltgiydtrung
derselben vvrgeladen . — Aus dem

Bezirksamt Waldkirch

( 2) zuGutach an den verstorbenen Frucht .
Händler Georg Walter auf Mittwoch
den iß . August d. I . vor bas Amtsrevi -
sorat zu Waldkirch .

Schuldcnliquidalion der Johann Strubi .
scheu Eheleuten zu Obcrambringen .

( 1 ) Ueber bas verschuldete Vermögen der

Johann Strubischen Eheleute zu Ober -
amdrmgcn wirb anmit der Konkurs erkennt ,
und Tagfahrt zur Schuldenliquidation auf
den 12len k. M . August vor dem Thei -

lungskvmmissair in dem Gcmeindwirihshause
zu Ehrenstelcn angeordnet ; wobev deren sämmt -

iiche Gläubiger ihre Forderungen bey Strafe
des Ausschlusses anzugeben haben .

Freyburg dm 2l . July 1813 .
Großherzogliches Erste » Landamt .

W u n d t .

SchuldenUquidation des Johann Brender
von Todtnaubergdorf .

( 1 ) Wer an die Verlassenschaft des ledig
verstorbenen LandkramersJvhan n Brender
von Todtnanbergdorf eine Forderung zu haben
glaubt , wird hremit aufgesordett , dieselbe bey

der auf Donnerstag den isten August
d. I . in dem Wirthshaus daselbst anberaumten
Liguidalionsiagfahrt unter Strafe des Aus .
schluffes gehörig anzumrlden , und mit Vorle .
gung der Bcweisurkunden zu liquidiren .

Schönau den 19 . July 1813 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Dr . Bild hä user .

Aufforderung .
( 1 ) In Sachen des Kreisbircktorialkanzliste »

Karl Rock zu Mannheim , Klägers gegen
Johann Nepomuck von Neubach ,
Beklagten , Forderungen betreffend , wird Be¬
klagter hicmit aufgefordcrt , auf die dahier
gegen ihn angebrachte Klage in Zeit 4 Wochen
gerichtlich zu antworten , wibrigensfalls die
Klage als eingestanden angenommen , und Be .
klagtcr jeder Schutzrede »eriustigt erklärt werden
folle. ,

Mannheim den 21 . Juny 1813 .
Großherzogl . Bad . Sradtamt .

Rupprecht .

Vorladung des entwichenen Johannes Brest ,
höfer von Helmsheim .

( 1 ) Der vom Großherzoglichm leichten In «
fanleriebataillon , welchem er so eben zugege .
ben war , entwichene Johannes Bresthö .
fer von Helmsheim , solle sich binnen 6 Wo .
chen ^dey dem Bataillonskommando oder hier
vor Amte vhnfchldar stellen , oder es wird ge.
gen ihn alsdann nach der Landeskonstitulion
verfahren werden .

Bruchsal den 21 . July 1813 .
Großherzogl . Bad . Stadt . und Erstes Landamt .

Erbs .

Vorladung des Johann Vetter von Kom «
mingen , und Stanislaus B i k e l

vom Haslacher Hof -
( 1) Die bcvdenRckruren Johann Vetter

von Kommingen , und Stanislaus B ' kel
auf dem Hetslacher Hofe , welche auf dem Mar .
sche nach Karlsruhe entwichen sind , werten an .
durch aufgeforbert , binnen 4 Wochen dahier
wieder zu erscheinen , widrtgcis dieselbe nach
der Landeskonstitution behandelt werden würden .

Blumrnfcld den 19 . Ju >v ^ 3 .
Großherzogliches Bezirksamt ,

v . Haudert .
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Obrigkeitliche Kundmachungen.

Straßenraub .

( 3 ) Am 4 . d. M . gegen halb 4 Uhr in der
Frühe wurde der Grotzherzogliche Obereinehmer
Streicher auf der Straße zwischen Wallbach
und dem sogenannten Brennert von L unbrkann .
ten Purfchen angegriffen , verwundet , und dem¬
selben 2261 fl . 17 kr. herrschaftliche Gelder ge.
raubt . Be ») diesem Gelbe befand sich eine
gedruckte Anweisung der Großherzoglichen Kriegs »
kaffe zu Karlsruhe von 8QJ . 12 kr . , welche
auf den Moni de Napileon für Georg
Straubhar zu Wehr ausgczahll werden »nutzten ,
und statt daarcn Geldes an die Grotzherzogliche
General . Staatskasse abgeliefert werden sollte .

Eine nähere auf die Thater selbst führende
Beschreibung konnte nicht gegeben werden .

Das Grotzherzogliche Finänzministerium hat
daher einverständlich mit den Großhcrzoglichen
Justizministerium genehmigt , daß demjenigen ,
weicher die Thäter dieser öffentlichen Berau¬
bung anzcigen , oder auf eine bestimmte Art
mit Erfolg »kenntlich machen wird , selbst unter
Zusicherung der Verschweigung seines Namens
eine Belohnung von 20 Loulsd 'or bestimmt ,
und wenn derselbe mitschuldig ist , und hinläng ,
liche Data angicbt , wodurch die Mitthäter zu
Hand gebracht , und überwiesen werden können ,
gänzliche Straflosigkeit zugesichert wird .

Dieses wird zur Kennlmß des Publikurns
gebracht , und alle Grotzherzogliche Behörden
werden ersucht , im Falle sie auf nähere Spuren
gelangen sollten , diese zu verfolgen und das Re¬
sultat dem Unterzeichneten Bezirksamte gefälligst
mitzutheilcn .

Säckinge » den 14 . July 1813 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Gerhard .
Steckbrief .

Jakob Martin von Kirchen wurde nach
Zmaliqer Desertion hier ausgefangen , und nach
Karlsruhe transvortirk , »vutzle aber auch dies¬
mal bey Staufen einem Ha '.schicr mittelst Ab .
wcrfung seiner Ketten zu entfliehen . Sämmt .
liche Behörden werden daher ersucht , aus diesen
Hikährlichen Menschen , dessen Signalement hier »

unten steht , zu fahnden , und ihn im Betre .
tungsfall auszuliesern .

Zugleich wird derselbe aufgefordert , sich bin¬
nen 4 Wochen um so gewisser zu stellen , als
sonsten in contumaciam gegen ihn verfahren
werden würde .

Signalement .
Jakob Marlin ist 27 Jahre alt , LFuß

groß , hat schwarzbraune Haare und Aug - n »
braunen , braune Augen , große Rase , großen
Mund , schwarzen schwachen Bart , spitziges
Kinn , langes blasses Angesicht . Bey seiner
Entweichung trug er einen schwarzen runden
wollenen Hut , halbleinenes graues Kamisol und
Beinkleider , wcitz und blaue leinene Ucberstrüm «
pfe und Schuhe mit Schnallen .

Lörrach den 20 . July 1813 .
Groxherzogl . Bad . Bezirksamt .

B a u m ü l I e r .
Steckbriefe .

( 1 ) Gestern Abends halb 4 Uhr ist Gardist
Wolf von Büsingcn im Walde zw .schen Singen
und Böhringen , da er eben zwei) Vagabunden
hicher transportiren wollte , von drcy aus dem
Gehölze Hcrvorspringenben Kerls angegriffen ,
ihm ei » Arm cnizwcy geschlagen , und mehrere
starke Kopfwunden bevgebracht worden . Der
Gardist schoß zwar den einen Räuber in den
Fuß , und gab dem andern einen Stich in die
Brust . Allein der erstere schlug ihm dafür den
Arm ciitzwey , und von dem andern wurde er
durch Schläge mit seiner Doppelflinte äußerst
mißhandelt .

Die Räuber nahmen dem Gardist sein Geld ,
feine Uhr , seine Weidtosche sammt Schreib -
lafcl , und seinen Säbel , und entsprangen sammt
den bcyden Arrestanten , welche Daumcncisen
an den Händen hatten .

Sämmtliche Großhe ^ ogl . Aemter werden
hicmik ersucht , auf diese in den nachstehenden
Signalements dezeichne :e Verbrecher , wovon
die sub III . et IV . bezetchneten wegen den
erhaltenen Wunden leicht erforscht werden dürf¬
ten , genau fahnden , sie im Betrctungsfall
arretiren , und wohlverwahrt an uns ablieftr «
zu lassen.

Radolphzell den 20 . July 1313 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Walchaer .
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Signalement .
I .

Solle ein Weber und aus der Schweiz ge«

bükklg styn , spreche aber baierisch , fey circa

18 Jahre alt , habe blonde und abgcschnitkene
Haare , braune Augen , dicke Lippen , eine

Stülpnase und gutes Aussehen , trage gelbe

Ohrenringe , einen runden Hut , ein rvth baum¬

wollenes Halstuch , ein seidenes rochgestreisteS
Gilet , lange seidene blau und weiß gestreifte

Hosen , weiße Strümpfe , Bänvelschuhcn , und

eine blaue tüchene Jacke .
II .

Giebt sich für einen Kiefer aus , angeblich
aus der Schweiz , spricht ab ; r baierisch , circa

24 Jahre alt , hat schwarze rund abgrschnmene
und in die Stirne hereinhangende Haare ,

schwarze Augen , eine Buckelnase , und schwär ,

zen Bart , an der linken Wange hat derselbe
ein langes rvthes Mukttrmaal ; er trägt einen

runden Hut , ein gestreiftes baumwollenes Hals »

tuch , biautüchene Weste mit weißen Knöpfen ,
leinene blau und weiß gestreifte Pantalons ,
weiße leinene Strümpfe , Bändelschuhe und eine

blaue tüchene J .' cke , welche auf dem Rücken
einen runden Fleck hat . Diese beyben waren
die Arrestanten .

m .
Circa 40 Jahre alt , etwa 4 ' 3" groß , hat

ein rragereS Gesicht , trägt eine weiße zwilchene

Jacke , deeley Gilet und gleiche lange Hofen ,
leinene Strümpfe , Schuhen und einen runden

Hut . Derselbe batte einen Bündel bey sich ,
von ihm wurde dem Gardisten der Arm adge »

schlagen , nachdem er einen Schuß m den lin .

ken Fuß bekommen hatte .
IV .

Soll ein Mann von 40 Jahren ftyn , circa

4 ' 3 " groß , und übrigens die Kleidung tragen ,
wie Nn IN . Weitere Kennzeichen knnteder

Gardist nicht angeben . Dieser Kerl erhielt durch
den Gardisten einen Sädrlstich in die Brust .

V .
Soll gleichfalls ein Man « von 40 Jahren , von

der gleichen Größe und Kleidung w >e dir . Nl .

e* IV . fern . Die drey letzter» Räuber »ollen

die baiersche Mundart sprechen .
Landesverweisung .

( ! ) Dir wegen Waarendiebstahl dahier in

Untersuchung ^ gekommene nachbeschriebene le.
dige Anna Schnell vonKupftrzell ist durch
Hofgerrchtliches Urrheil vom 18 . May d. I .
Nr . 634 . zu Swochentlichem Gefangniß mit
doppelter körperlicher Züchtigung , Ersatz des
Entwendeten , und nachheriger Landesverwei .
sung verurthestl worden .

Dieses wird anburch öffentlich bekannt ge «

macht .
Signalement .

Anna Schnell , 26 Jahr alt , 4 Schuh
9 Zoll groß , blonde Haare , runde Stirn ,
große blaue Augen , kleine Nase , kleinen Mund
mit etwas aufgeworfenen Lippen , rundes Kinn ,
rundes Gesicht , bBffe Gesichtsfarbe .

Trug bey ihrer Forlweisung ein braun ge«
dupstes kattunenes Halstuch , langes Frauen »
zimmerkleid von bkm gestreiftem Fillek . Kattun ,
Strümpfe und Schuhe , und ei» kleines Pack «

chen mit Kleider .
Karlsruhe den 16 . July 1813 .

Großherzoglich Badisches Stadtamt .
Graf v. Benzel Sternau .

Mundtodterklärung des Joseph Müller von
Wiechs .

( 1 ) Josep h Müller zu Wieü .'s wird hie«
mit wegen Vermögensverschwentung »m Um
Grade mundtobt erklärt , und für ihn Gabriel
Bollin daselbst als Pfleger bestellt .

Dieses wird andurch mit dem zur Warnung
öffmtlich kund gemacht , daß der Müller ohne
Einwirkung seines Pflegers keine vrrdlnvliche
Handlung cingehcn könne .

Blumenfeid den 19 . July 1813 .
Großherzogliches Bezirksamt,

v . Haubert .
Beschreibung des neuen Amts . NevisorartS . In «

siqel zu St . Blasien .
( 1 ) Unter Berufung auf die im Anzeige «

blatl d . I . Nr . 48 , 49 et 50 . öffentlich be«
kannt gemachte wahrscheinliche Entwendung
des AmtS . RcvisoratS . Jnsigel in St . Blasien
wird nachträglich zur allgemeinen Kenntniß
gebracht ,

„ daß auf dem neuen von dem Hochlöbjichen

„ Wiesenkreisdirrktorio erhaltenen Jnsigel

„ dir Buchstaben 8t . BLASIEN auf ter

„ Seile wgravirt sind , welche auf dem

„ alten unken gesetzt waren . "
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St » Blasien den 21 . July 1813 .

Großherzogl . Bad . Bezirksamt .
Wetzet .

Verschollenheitserklärung des Iosep Häring
von Ueberlingen .

( 3) Nachdem sich Joseph Häring von
hier auf die schon unterm - l7tt » März vorigen
Jahrs erlassene Ediktalvorladung weder gestellt ,
noch auch von seinem Aufenthalt Nachricht er »
lheüet hat ; so wird derselbe hiedurch als vcr .
schollen erklärt , und dessen Anverwandten das
unter Pflegschaft stehende Vermögen in de »
fürsorglichen Besitz gegen Cauliou gegeben .

Ueberlingen den L . July *813 .
Größtmögliches Bezirksamt ,

v. Ehren .

Kaufanträge .

Häuser - Versteigerung .
Nächsten Donnerstag den 29len d. M .

wird das zur Ganimasse des hiesigen Buschwirths
I . A . Lang gehörige Haus dey Oberlinden
Nr . 399 - sodann das zur nämlichen Masse ge«
hörige Hinterhaus , gemäß der in Nr . 42 ,
44 , 46 . dieses Blakt s bereits gemachte » An .
krindigungcn und unter den dort angegebenen
Bediirgnrssen , versteigert werden .

Freydurg den 27 . July 1813 .
Großherzogliches Stadtamtsrevisorat .

Wolfinger .
Verkauf des Minoritenklosters sammt Zugehör

zu Villingen .
( 1 ) Wer Lust hat , bas dahiesige Minoriten .

kloster sammt Zugehörde von Garten , Keller
und Schank rc . im Ganzen , oder lhrilweiS zu
kaufen , hatsich Montag den 9ten August
Vormittags 8 Uhr in dem Minvritenklvstrr
«inrufiadrn .

D >r KausLbedingnisse können bey dem Admi »
nistrator des Klosters Rach Handtmann einge .
sehen werden .

Villingen den 21 . July 1813 .
Großherzogl . Bad . Bezirksamt .

Siedler .
Mobiliar . Versteigerung .

Aus der Lerlassenfchaft des verstorbenen Vogts
Tritschler in Bollschweill werden am 27t en
und 28ten v. M . in der Behausung dessribrn

das vorhandene Vieh , Fässer , Wagengeschirr ,
Bett . und Tischzeug , wie auch mehrere Saum
Wem öffentlich an den Me >ßbiethcnden vrrstei -
gerk ; wozu die Kaugiebhaber andurch ringela -
den werden .

Freyburg den 17 . Julv 1813 .
Großherzogliches Amt über Bollschweill .

Manz .
Brenn - und Nutzholz . Versteigerung .

( 2) Am 2ten August werden im Ebne¬
rer Forst 7 Stück eichen Nutz , und Baustämme ,und 22 Klafter geschält eichen Brennholz , so¬
dann im Wittenthal 27 eichene Nutz - und
Bauholzstämme nebst 21 i Klafter geschält eiche«
Brennholz an die Mtistdiechenbe öffentlich ver¬
steigert .

Kaufslvstige haben sich am bestimmten Tag
Vormittags 9 Uhr bey der Ziegrlhüttr im
Wclkenkhal einzufinden .

Oberried den 20 . July 1813 .
Grvßherzvgliche Forstinspektion .

Kunkel .
Tannen Brennholz . Versteigerung .

( 2) Am 3 . August werden im Feldberges
Unterforst 120 Klafter tannen Brennholz öffent¬lich an den Meistbiethcndcn versteigert .

Kausslustige haben sich an obbestimmtem .
Tag Vormittags 10 Uhr in der Wohnung des
Unkerförsters Dietscht am Rinken einzufinden .

Oberricb den 20 . July 1813 . .
Großherzogliche Forsiinfpcktion .

Kunkel .
Gesottene Roßhaare zu verkaufen .

(2 ) Russische gefottene Roßhaare zu 24 , 28 ,32 , 36 , 40 , 44 , 48 , § 2 , §6 , 60 , 64 , und
63 Kreuzern das Pftind sind zu haben bey
Wänker und Roth in der Kaiftrstraßr Rr .44 . in Freyburg im Brcisgau .

Frcyburg den 20 . July 1813 .

Nachricht .
Untcrzogner wollte hirmir seine Handelsfreundeund Bekannte benachrichtigen ; daß er seinen

bisherigen Commis , Namens Conrad Rei¬
ch a r d von Richtcrsweiü , im Kanton Zürch ,seinen Diensten entlasten habe , und von heutean jede Verbindltchkriten zwischen ihm undmir aufhören .

Lörrach de« 15 . July 1813 .
C . Schöpf .
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Dienst - Anträge .
( Erledigter Schul , und Meßmerdlenst zu Brcmgaiten . )

K . D . Nr . 10406 . Durch das am 7 . May l. I . erfolgte Ableben des Schullehrers
Dominik Mdßmer zu Brcmgarten ( Bezirksamt Staufen ) ist der katholische Schul » und
Meßmerdienst allda in Erledigung geommen . Die Competenien haben ihre Vorstellungen
mit den erforderlichen Zeugnissen an die Direktorien ihres Kreises einzusenden .

ö

Freyburg den 12 . July 1813 *
Großherzoglich Badisches Direktorium des DreisamkreisrS .

In Abwesenheit des Staaisraths und KrcisdjrektvrS .
« ° » Thal » . Mn,an «.

Die Wiedcrbefctzung der zweytest Amts . Aktuars ,
stelle in Stockach betreffend .

( 1 ) Durch Beförderung des ersten Amts «
Aktuars ist bcy unterfertigtem Amte di« Stelle
des zrvcyten Ak . uars erledigt worden .

Solche trägt an fixem Gehalte 275 Gulden .

Wer fie zu erhalten wünscht / wolle in Bälde
unter Beylegung - seiner Zeugnisse Hierwegen
Anzeige anher machen .

Stockach den 20. July 1813 .
Großhcrzogl . Bad . Bezirksamt .

Müller .

D i e n ft n a ch r i ch t.
K . D Nr . 10830 . Durch die hohe Verfügung des Großherzoglichen Ministeriums des

Innern katholischen Kirchendepa tement vom zoten v . M . Ne . 5432 . wird der Lehrer Io ,
Hann Nepowuck Kriech da am zu Staufen provisorisch als Mufterlehrer statt des allda ver «
stvibenen Lchrcrö Frey ausgestellt .

Welches andurch bffeuilich bekannt gemacht wird »
Freyburg den 19 . July 1813 .

Großherzoglich Badisches Direktorium des DreisamkrciscS .
R ° S » - ° - ch. Eüllmann .

F r « ch t . P r e t f e.
Namen Wai - Halb Ker- Rog - B -r- Boh - ' Erb - Wik- fLin - Misch- Mi - Mol -

Tag . des Orts . ? zen . waiz. nen . gem sten . , ne » . , teil. . en1 fen. leren. schels rer.. "
' fl . tr . fl . kr - fl . kr- fl . kr. fl . ko fl. kr- fl . kr - fl . kr . st . kr . fl . kr . fl fv .Ftr fr

L »ly Freyburg , beste 2 6 1 45 ' > 18 1 1 i' r l !l2
24 mittlere 1 57 1 40 i ' 'i Si 1 6

geringere 145 130 1 3 50 1
23 Emcndinqen / b . 1 52 1, 1s 1 3 57

mittlere i 10 i 15 Lss 53 57
1 36 1 :12 54 50 51

21 Staufen / beste 1 51 li24 1 12 54 1 3
mittlere 1 42 1 22 1 6 48 1
geringere 1 30 I 18 1 42 57

19 Endingen / beste 1 55 I 30 1 6 l 2 136 1 3
mittlere I 50 1 24 1 l 134 1

1 4o I 21 54 53 1 31 ' 48
HeitcrSbeim, b.

mittlere .
geringere

Herbolzheim/ b .
mittler «
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40
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36
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( Mit Beylage . )
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